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Henn & Fries Info 
 

 Termine Oktober 2011 

 Termine November 2011 

 Falsche Kilometer-Angaben für 

Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte können als Steuerhin-

terziehung gewertet werden 

 

 

PRIVATPERSONEN 

 Fehlende Angaben über erhaltene 

Rentenbezüge berechtigen das 

Finanzamt zur Änderung be-

standskräftiger Bescheide und 

können Steuerhinterziehung sein 

 Kosten für berufliche Erstausbil-

dung und Erststudium nach 

Schulabschluss können in voller 

Höhe abziehbar sein 

 unpünktliche Mietzahlungen recht-

fertigen fristlose Kündigung 

 Zivilprozesskosten als außerge-

wöhnliche Belastung abziehbar 

 

 

UNTERNEHMEN 

 Belegnachweis über Bestimmungs-

ort bei innergemeinschaftlicher Lie-

ferung im Versendungsfall 

 Investitionsabzugsbetrag: Investiti-

onsabsicht und Dokumentationser-

fordernis 

 Liebhaberei wegen langjähriger 

Verluste 

 Partyservice: Ermäßigter Umsatz-

steuersatz bei Trennung zwischen 

Speiselieferung durch den Ehe-

mann und Gestellung von Besteck 

und Tellern usw. durch die Ehefrau 

 Umsatzsteuerfreie Vermietung und 

Pflege für Seniorenwohngemein-

schaft 

 Verzögerungsgeld kann auch im 

Rahmen einer Außenprüfung fest-

gesetzt werden 

 Zahlungsverzug – Höhe der Ver-
zugszinsen 

Termine Oktober 2011 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
bb 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag

3
 

10.10.2011 13.10.2011 6.10.2011 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer
4
 10.10.2011 13.10.2011 6.10.2011 

Sozialversicherung
5
 27.10.2011 entfällt entfällt 

 

1 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Ein-
gang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden. 

3 
Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr. 

4 
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervier-
teljahr. 

5 
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.10.2011 bzw. 24.11.2011) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag

3
 

10.11.2011 14.11.2011 7.11.2011 

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallen-
de Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüt-
tung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer
4
 10.11.2011 14.11.2011 7.11.2011 

Gewerbesteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 

Grundsteuer 15.11.2011 18.11.2011 11.11.2011 

Sozialversicherung
6
 28.11.2011 entfällt entfällt 

 

Termine November 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehlende Angaben über erhaltene Rentenbezüge berechtigen das Finanzamt zur Änderung 
bestandskräftiger Bescheide und können Steuerhinterziehung sein 

Bestandskräftig gewordene Steuerbescheide sind zuungunsten des Steuerpflichtigen aufzuheben oder zu ändern, soweit dem Finanz-
amt neue Tatsachen oder Beweismittel nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuerfestsetzung führen. Tatsachen sind 
alle Sachverhalte, die für die Steuerfestsetzung bestimmend sind, z. B. die Besteuerungsgrundlagen. Beweismittel sind Urkunden, 
Zeugen, Gutachten. Nachträglich bekannt werden Tatsachen und Beweismittel, wenn sie dem für die Steuerfestsetzung zuständigen 
Mitarbeiter des Finanzamts nach Ergehen des Steuerbescheids bekannt werden. 

Gibt eine Rentnerin in ihrer Steuererklärung ihre erhaltenen Rentenbezüge nicht an, kann das Finanzamt bestandskräftige Steuerbe-
scheide wegen neuer Tatsachen zuungunsten der Rentnerin ändern. Dass das Finanzamt aufgrund des Alters und möglicher Kinde-
rerziehungszeiten der Rentnerin die Möglichkeit zu weiteren Ermittlungen hatte, steht der Änderung nicht entgegen. 

Es ist sogar von einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung auszugehen, wenn die Rente bei Vorhandensein weiterer steuerpflichtiger 
Einkünfte nicht erklärt wurde. Dies gilt auch dann, wenn der Rentnerin bei Rentenbeginn die Auskunft erteilt wurde, die Rente sei we-
gen ihrer geringen Höhe nicht steuerpflichtig. Den Nachweis, wer die Auskunft wann, wo und bei welcher Gelegenheit gegeben haben 
soll, blieb die Rentnerin schuldig. Hinzu kam, dass in der Steuererklärung „Hausfrau“ als Berufsbezeichnung angegeben war und nicht 
„Rentnerin“. 

 

Falsche Kilometer-Angaben für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können als 
Steuerhinterziehung gewertet werden 

Steuerhinterziehung ist strafbar. Sie wird, 
je nach Schwere, mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Steuerhinterziehung begeht, wer 
den Finanzbehörden oder anderen Be-
hörden über steuerlich erhebliche Tatsa-
chen unrichtige oder unvollständige An-
gaben macht und dadurch Steuern ver-
kürzt oder die Finanzverwaltung pflicht- 

widrig über steuerlich erhebliche Tatsa-
chen in Unkenntnis lässt. Jeder ist ver-
pflichtet, in der Steuererklärung nach 
bestem Wissen und Gewissen wahr-
heitsgemäße Angaben zu machen. Die 
Angaben müssen richtig und vollständig 
sein. Eine Angabe ist dann unrichtig, 
wenn die in ihr enthaltene Behauptung 
mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. 
Unvollständig ist eine Angabe, wenn ein 

bestimmter Sachverhalt nur teilweise 
erklärt, aber der Eindruck der Voll-
ständigkeit erweckt wird. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
hat entschieden, dass überhöhte 
Entfernungsangaben für Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
den Tatbestand der Steuerhinterzie-
hung erfüllen können. 

 

Der Bundesfinanzhof lässt die Aufwendungen für die berufliche 

Erstausbildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss 

zum Werbungskostenabzug zu, wenn die Ausbildung bzw. das 

Studium der späteren Erwerbstätigkeit dient und die Aufwen-

dungen von den Betroffenen (also z. B. nicht von den Eltern) 

selbst bezahlt werden. 

Die Finanzverwaltung hatte solche Aufwendungen bisher nur 

im Rahmen des Sonderausgabenabzugs bis zu 4.000 € pro 

Jahr anerkannt. Dabei gingen diese Aufwendungen in den 

meisten Fällen ins Leere, wenn die Betroffenen nur geringe 

oder gar keine Einkünfte hatten. Hat der Auszubildende bzw. 

Student keine Einkünfte, sollte er für jedes Jahr eine Einkom-

mensteuererklärung abgeben und die Aufwendungen als Wer-

bungskosten geltend machen. Das Finanzamt hat dann jeweils 

einen Verlustvortrag zum Ablauf des vorangegangenen Jahres 
festzustellen. Dies gilt im Übrigen auch für die Jahre ab 2007, 
falls für diese Jahre noch keine Steuererklärungen abgegeben 
worden sind. 

Beispiel: Ein Student hat in den Jahren 2007 bis 2010 jährlich 

8.000 € für sein Studium aufgewendet. Für die Jahre ab 2007 
gibt er Einkommensteuererklärungen ab und das Finanzamt 
stellt zum 31.12.2010 einen Verlustvortrag von 32.000 € fest. 
Im Jahr 2011 bezieht der Student ein Gehalt von 42.000 €. Im 
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2011 wird der 
Verlustvortrag in voller Höhe berücksichtigt. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber dieses 

steuerzahlerfreundliche Urteil über die Einzelfälle hinaus an-
wenden wird. 

 

Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium nach Schulabschluss können in vol-
ler Höhe abziehbar sein 

 

 

Unpünktliche Mietzahlungen rechtfertigen fristlose Kündigung 

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs rechtfertigt die andauernde und trotz wiederholter Abmahnung des Vermieters verspätete Ent-
richtung der Miete durch den Mieter eine Kündigung des Mietvertrags aus wichtigem Grund. Das Gericht bewertet die fortlaufend 
unpünktliche Mietzahlung als gravierende Pflichtverletzung, die eine fristlose Kündigung ermöglicht. 

In dem vom Vermieter betriebenen Klageverfahren hatte der Mieter mehrere Jahre die Miete erst zur Monatsmitte oder noch später 
gezahlt. Auch nach mehreren Abmahnungen hat er diese Zahlungsweise fortgeführt, obwohl nach dem Mietvertrag die Miete jeweils 
zum dritten Werktag eines Monats fällig war. Für das Gericht war es unerheblich, dass der Mieter auf Grund eines Irrtums davon aus-
gegangen ist, die Miete erst zur Monatsmitte zahlen zu müssen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung abziehbar 

 Eine Ehefrau klagte gegen ihre Krank-
enversicherungsgesellschaft, weil diese 
die Zahlung von Krankentagegeld nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit eingestellt 
hatte. Die Kosten von rd. 10.000 € für 
den Zivilprozess machten die Ehegat-
ten in ihrer Einkommensteuererklärung 
zunächst als Werbungskosten der Ehe- 

frau, später als außergewöhnliche Belas-
tung geltend. 

Entgegen seiner bisherigen Recht-
sprechung hat der Bundesfinanzhof die 
Kosten eines Zivilprozesses unabhängig 
von dessen Gegenstand als außerge-
wöhnliche Belastung anerkannt. Solche 
Aufwendungen sind dann abziehbar, wenn  

sich bei einem Prozess hinreichend 
Aussicht auf Erfolg ergibt und keine 
Mutwilligkeit vorliege. Die Kosten sind 
allerdings um etwaige Erstattungen 
(z. B. Leistungen aus Rechtschutz-
versicherung) zu kürzen und nur 
insoweit abzugsfähig, als sie die zu-
mutbare Belastung übersteigen. 

 

Belegnachweis über Bestimmungsort bei innergemeinschaftlicher Lieferung im Versendungs-
fall 

Versendet ein Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand einer Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, soll der Nach-
weis durch das Doppel der Rechnung und einen Versendungsbeleg geführt werden. Dies kann der Frachtbrief, das Konnossement, 
der Posteinlieferungsschein, die Spediteurbescheinigung, die Versandbestätigung des Lieferers oder ein sonstiger handelsüblicher 
Beleg sein. Der CMR–Frachtbrief ist ein derartiger Nachweisbeleg. Auf die darin fehlende Empfängerbestätigung kommt es nicht an. 
Unabdingbar ist allerdings die Angabe des Bestimmungsorts, er muss sich aus dem Frachtbrief oder geeigneten Ersatzbelegen erge-
ben. 

Darüber, ob ausnahmsweise bei einem Reihengeschäft die Angabe des Bestimmungslands ausreichend sein kann, ist demnächst 
eine Entscheidung zu erwarten. In Abholfällen ist es nicht zu beanstanden, wenn sich die Angabe des Bestimmungsorts aus der 
Rechnungsanschrift ergibt. 

 

Kleine und mittlere Betriebe können unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Investitionsabzugsbetrag und Sonderab-
schreibungen in Anspruch nehmen. Allerdings muss der Unter-
nehmer im Jahr der Geltendmachung des Investitionsabzugs-
betrags beabsichtigen, das begünstigte Wirtschaftsgut anzu-
schaffen oder herzustellen. Dabei müssen das begünstigte         
. 

Wirtschaftsgut seiner Funktion nach und die Höhe der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten benannt 
werden. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Investitions-
abzugsbetrag auch dann zu gewähren ist, wenn er nach ei-
nem zuvor ergangenen Schätzungsbescheid mit der Steuerer-
klärung geltend gemacht wird. 

 

Investitionsabzugsbetrag: Investitionsabsicht und Dokumentationserfordernis 

 

 

Liebhaberei wegen langjähriger Verluste 
Grundsätzlich können betriebliche Verluste mit anderen Einkünften ausgeglichen werden und zu einer Steuerminderung führen. Dies 
gilt allerdings nur, wenn ein sog. Totalgewinn zwischen Betriebsgründung und Betriebsbeendigung erwirtschaftet werden kann. An-
sonsten spricht man von Liebhaberei, deren Verluste nicht ausgleichsfähig sind. Beim Totalgewinn sind auch die sog. stillen Reserven 
zu berücksichtigen, allerdings nur im Rahmen einer vorausschauenden Betrachtungsweise auf den Zeitpunkt der Betriebsbeendigung. 

Beispiel: 

Aufgelaufene Verluste seit Betriebsgründung - 200.000 € 

Bisher gebildete stille Reserven 300.000 € 

Zwischenergebnis + 100.000 € 

Zu erwartende künftige Verluste bis Betriebsbeendigung - 150.000 € 

Totalverlust bis Betriebsbeendigung - 50.000 € 

 

Ergebnis: Das positive Zwischenergebnis von 100.000 € reicht nicht aus, um Liebhaberei zu verneinen. Nur wenn die stillen Reserven 

bis Betriebsbeendigung um mehr als 50.000 € steigen, somit mehr als 350.000 € betragen, können Verluste noch ausgeglichen wer-
den. 

 

Partyservice: Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Trennung zwischen Speiselieferung durch 
den Ehemann und Gestellung von Besteck und Tellern usw. durch die Ehefrau 

 Umsätze eines Partyservices unterliegen 
nur dann dem ermäßigten Umsatzsteu-
ersatz von 7 %, wenn lediglich Standard-
speisen ohne zusätzliche Dienstleis-
tungselemente geliefert werden. Werden 
gleichzeitig mit der Speisenanlieferung 
auch Personal, Geschirr, Besteck oder 
andere Zusatzleistungen zur Verfügung 
gestellt, ist die gesamte Leistung mit dem 
Regelsteuersatz von 19 % zu versteuern. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte 
über folgenden Fall zu entscheiden: 

 

Ein Metzgermeister lieferte im Rahmen 
seines Partyservices Standardspeisen an 
seine Kunden. Geschirr, Besteck und 
andere Zusatzleistungen wurden von 
seiner Frau, die als Gastwirtin ein eigenes 
Unternehmen betrieb, zur Verfügung ge-
stellt. Das Finanzgericht akzeptierte diese 
Gestaltung mit der Folge, dass die Umsät-
ze aus der Lieferung von Speisen dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen. Die 
Umsätze der Ehefrau aus den Zusatz-
dienstleistungen unterliegen dem Regel-
steuersatz. 

 

Hinweis: Das Modell funktioniert nur, 

wenn zwei eigenständige Unterneh-
men erkennbar nach außen auftreten: 
Ein Unternehmen übernimmt den 
Verkauf der Speisen, ein weiteres 
Unternehmen stellt die Zusatzleistun-
gen in Rechnung. An die Kunden sind 
getrennte Rechnungen auszustellen. 
Bankkonten und Buchführung sind 
strikt getrennt zu führen. 

Der Bundesfinanzhof wird sich mit 
diesem Fall beschäftigen müssen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhin-
weis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße 

seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-

finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.06.2009 1,62 % 6,62 %   9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.06.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.06.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
 

Umsatzsteuerfreie Vermietung und Pflege für Seniorenwohngemeinschaft 
Ein Hauseigentümer baute sein Einfamilienhaus behindertengerecht um und vermietete die einzelnen Zimmer an Demenzkranke, die 
eine Seniorenwohngemeinschaft bildeten. Er bot außerdem mit getrennten Verträgen täglich eine 24-stündige Betreuung, umfangrei-
che hauswirtschaftliche Hilfe, Pflege und Begleitung bei Aktivitäten an. Vermietung und Pflegeleistungen behandelte der Hauseigen-
tümer als jeweils umsatzsteuerfrei. 

Eigentümer können an Senioren umsatzsteuerfrei vermieten und sie auch umsatzsteuerfrei ambulant versorgen lassen. Vermietungs- 
und Pflegeleistungen sind aus unterschiedlichen Gründen von der Umsatzsteuer befreit. Die Tatbestände greifen nur, wenn beide 
Leistungen nicht zusammenhängen. So nahm es der Bundesfinanzhof an: Beide Leistungen sind keine einheitliche Leistung, sondern 
jeweils Hauptleistung. Sie wurden zwar in einem für die Senioren vorteilhaften räumlichen und organisatorischen Zusammenhang 
angeboten. Rechtlich gab es aber für beide Leistungen gesonderte Verträge, deren Leistungen nicht verknüpft waren. 

Das Verzögerungsgeld ist mit dem Jahressteuergesetz einge-
führt worden. Das Finanzamt kann mindestens 2.500 € und 
höchstens 250.000 € Verzögerungsgeld festsetzen, wenn im 
Rahmen einer Außenprüfung Auskünfte innerhalb einer ange- 

messenen Frist nicht erteilt oder angeforderte Unterlagen nicht 
vorlegt werden. 

Der Bundesfinanzhof ist der Ansicht, dass eine mehrfache 
Festsetzung eines Verzögerungsgelds wegen fortdauernder 
Nichtvorlage derselben Unterlagen unzulässig ist. 

 

Verzögerungsgeld kann auch im Rahmen einer Außenprüfung festgesetzt werden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitgeber muss Alkoholkonsum nicht unterbinden 

Arbeitnehmer sind auf dem Weg nach und von dem Ort ihrer Arbeitstätigkeit gesetzlich 
unfallversichert. Dieser Versicherungsschutz entfällt, wenn der Versicherte absolut 
fahruntüchtig ist. Dies gilt nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Hessen 
auch dann, wenn der Arbeitgeber den Alkoholkonsum während der Arbeit nicht verhin-
dert hat. 

Ein Arbeitnehmer verstarb auf der Heimfahrt nach seiner Arbeit. Eine Blutprobe ergab 
eine Alkoholkonzentration von 2,2 Promille. 

Die Berufsgenossenschaft lehnte eine Entschädigung der Hinterbliebenen ab, weil die 
absolute Fahruntüchtigkeit die allein wesentliche Unfallursache gewesen sei. Die kla-
gende Ehefrau des Verstorbenen führte dagegen an, dass im Betrieb Alkoholkonsum 
während der Arbeit üblich und vom Arbeitgeber toleriert werde. Zudem hätten Vorge-
setzte nicht nur mitgetrunken, sondern auch selbst Alkohol mit in die Firma gebracht. 

Das Gericht entschied zugunsten der Berufsgenossenschaft. 

ELENA-Verfahren wird eingestellt 

 Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales haben 
gemeinsam eine Pressemitteilung her-
ausgegeben und angekündigt, dass 
das ELENA-Verfahren eingestellt wird 
und ein entsprechender Gesetzentwurf 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie auf den Weg gebracht 
wird. 

Grund ist die fehlende Verbreitung der 
qualifizierten elektronischen Signatur.  

Umfassende Untersuchungen haben jetzt 
gezeigt, dass sich dieser Sicherheitsstan-
dard, der für das ELENA-Verfahren daten-
schutzrechtlich zwingend geboten ist, trotz 
aller Bemühungen in absehbarer Zeit nicht 
flächendeckend verbreiten wird. Hiervon 
hängt aber der Erfolg des ELENA-
Verfahrens ab. 

Bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen 
gelten die §§ 95 ff SGB IV in der jetzigen 
Fassung weiter. Die Zentrale Speicherstel-
le (ZSS) und Registratur Fachverfahren  

sind nach Artikel 20 Abs. 3 GG an 
Recht und Gesetz gebunden. Die 
Zentrale Speicherstelle wird daher 
weiterhin die Daten entsprechend der 
noch geltenden Rechtslage anneh-
men und wie bisher verarbeiten. 

Das Verfahren ELENA wird erst dann 
eingestellt und die gespeicherten 
Daten werden erst dann gelöscht 
werden, wenn es hierfür eine entspre-
chende gesetzliche Grundlage gibt 

 

Verspätete Krankmeldung kann ordentliche Kündigung rechtfertigen 
Das Hessische Landesarbeitsgericht hat entschieden, das wiederholte Verletzungen der Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit nach 
erfolgter Abmahnung eine ordentliche Kündigung rechtfertigen können. 

In dem entschiedenen Fall war der klagende Arbeitnehmer in der Vergangenheit wiederholt arbeitsunfähig erkrankt. 

Bereits im Jahre 2003 erinnerte die beklagte Arbeitgeberin (ein Dienstleistungsunternehmen zur Flugzeugreinigung) ihn schriftlich 
daran, eine Erkrankung unverzüglich, d. h. möglichst noch vor Dienstbeginn, der Personalabteilung anzuzeigen, damit das Personal 
anderweitig disponiert werden könne 

Der Kläger zeigte in der Folgezeit zwischen 2003 und 2009 seine Arbeitsunfähigkeit dennoch sechsmal verspätet an und wurde dafür 
viermal abgemahnt. Im September 2009 meldete der Kläger seine Arbeitsunfähigkeit wiederum nicht unverzüglich und wurde deshalb 
vom Arbeitgeber fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt. 

Das LAG hielt die Kündigung zwar nicht als fristlose, aber doch als ordentliche Kündigung für wirksam. 

Die wiederholte Verletzung der Meldepflicht bei Erkrankung rechtfertigt nach erfolgloser Abmahnung die ordentliche Kündigung. Die 
Pflicht zur unverzüglichen Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlicher Dauer ergibt sich aus dem Gesetz. Sie besteht 
unabhängig von der Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 

Nach der Anzahl der Pflichtverstöße des Klägers trotz erhaltener Abmahnungen überwog hier das Interesse des Arbeitgebers an der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Eigenart der vom Arbeitgeber erbrachten Dienstleistung, nämlich der Flugzeuginnenreini-
gung, bringt es mit sich, dass sie jeweils nur in einem engen zeitlichen Fenster erledigt werden kann. Dafür ist es zwingend erforder-
lich, dass das eingeteilte Personal zu den vorgegebenen Zeiten erscheint bzw. im Verhinderungsfall unverzüglich das Nichterscheinen 
mitteilt, damit der Arbeitgeber den Personaleinsatz kurzfristig anderweitig disponieren kann. Außerdem fiel dem Kläger als Vorarbeiter 
noch eine herausgehobene Rolle zu. 

Die wiederholt ausbleibende Mitteilung einer Arbeitsunfähigkeit verletzte die Geschäftsinteressen der Beklagten in erheblicher Weise. 
Sie war bei ihrem Geschäft auf in dieser Hinsicht verlässliche Mitarbeiter angewiesen. 

 

 

Henn & Fries Lohn Info 

 Arbeitgeber muss Alkoholkonsum 

nicht unterbinden 

 ELENA-Verfahren wird eingestellt 

 Verspätete Krankmeldung kann 

ordentliche Kündigung rechtfertigen 

 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 

und Nachtarbeit können zu steuer-

pflichtigem Arbeitslohn führen 

Die absolute Fahruntüchtigkeit, die bereits bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille vorliege, sei die rechtlich allein we-
sentliche Ursache für den Unfall gewesen. Anhaltspunkte für andere Ursachen - wie z. B. Fahrzeugmängel, schlechte Straßenver-
hältnisse, Verschulden Dritter oder Wildwechsel - lägen nicht vor. 

Der Unfallversicherungsschutz sei auch nicht aufgrund einer etwaigen Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers erhalten 
geblieben. 

Alkoholmissbrauch stellt eine eigenverantwortliche Schädigung dar. Unterlässt es der Arbeitgeber, diesen während der Arbeitszeit 
zu unterbinden, führt dies allenfalls zu einer untergeordneten Mitverursachung. Eine maßgebliche Verletzung der Fürsorgepflicht 
käme nur dann in Betracht, wenn der Arbeitgeber den Alkoholkonsum am Arbeitsplatz geduldet und keinerlei Schutzvorkehrungen 
gegen das anschließende Benutzen eines Pkw im verkehrsuntüchtigen Zustand getroffen hätte. Mit dem erteilten Alkoholverbot, 
einer entsprechenden Betriebsvereinbarung und dem Bereitstellen alkoholfreier Getränke hatte der Arbeitgeber jedoch die gebote-
nen Schutzmaßnahmen ergriffen. 

 



 

 

 
In einem vom Niedersächsischen Finanzgericht entschiedenen 
Fall zahlte ein Unternehmen seinen Arbeitnehmern pauschale 
Zuschläge für geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit. Wegen fehlender Aufzeichnungen erkannte ein Lohnsteu-
erprüfer die Steuerfreistellung dieser pauschalen Zahlungen 
nicht an. 

Zu Recht. Neben dem Grundlohn gewährte Zuschläge sind nur 
steuerfrei, wenn sie für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt 
werden. Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Ar-
beitnehmer für seine regelmäßige Arbeitszeit zusteht. Er ist in 
einen Stundenlohn umzurechnen. Nachtarbeit ist die Arbeit in 
der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. Die zusätzliche Arbeit muss 
durch Einzelaufstellungen der tatsächlich erbrachten Arbeits-
stunden belegt werden. Dadurch soll gewährleistet sein, dass  

nur Zuschläge steuerfrei bleiben, bei denen betragsmäßig 
genau feststeht, dass sie nur für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit gezahlt werden und keine allgemeine Gegenleis-
tung für die Arbeitsleistung sind. 

Zahlt der Arbeitgeber pauschale Zuschläge, ohne krankheits- 
oder urlaubsbedingte Fehlzeiten zu berücksichtigen und ohne 
die tatsächlich geleistete Arbeit aufzuzeichnen, fehlt diese 
Gewähr. Hat der Arbeitnehmer weniger zuschlagspflichtige 
Stunden geleistet, als durch die Pauschalzahlungen abgegol-
ten sind, ist die Differenz zwischen Pauschale und errechne-
tem Zuschlagsbetrag steuerpflichtig. 

Hinweis: Sind die Arbeitsleistungen fast ausschließlich zur 

Nachtzeit zu erbringen, mindern sich die Anforderungen an die 
Nachweispflicht. 

 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit können zu steuerpflichtigem Arbeits-
lohn führen 
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